
Ablauf im Überblick 

Unser Jugendamt ist da für 

alle Kinder, 

alle Jugendlichen, 

alle jungen Volljährigen und 

alle Eltern 

im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 
Problemen in der Familie. 

DEIN JUGENDAMT 

DEIN RECHT 

000 auf Hilfe 

Unsere Mitarbeiter*innen  des Allge-
meinen Sozialen Diensts sind eure 
Ansprechpersonen. Sie passen auf 
das Wohl der jungen Menschen auf,  
beachten die Rechte junger Menschen 
und helfen, wo Hilfe gebraucht wird. 

Sie bieten euch 

Beratung, 

Schutz und 

Hilfen zur Erziehung 

SCHWARZWALD 
BAAR KREIS 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 

Kreisjugendamt 

Anschrift: 
Auf der Steig 6 
78052 VS-Villingen 

Telefon: 07721/913-7129 
Mali: jugendamt@lrasbk.de  
www.lrasbk.de/Jugendamt  

000 auf Beratung 

460 auf Schutz 
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Beratung Ambulante Hilfe Stationäre Hilfe 

Du kannst dich immer an das Jugendamt 
wenden. Die M itarbeiter*innen  beraten 
dich gerne. In einer Notsituation oder 
bei einem Konfliktfall wirst du dort unter-
stützt, ohne dass deine Familie und deine 
Betreuer*innen oder deine Pflegefamilie 
etwas davon erfahren müssen. 

Kinderschutz 

Wenn du es zu Hause nicht mehr aushältst 
oder dich bedroht fühlst und nicht mehr 
weiter weißt, kannst du dich an die Polizei 
oder das Jugendamt wenden. Wir halten 
Notschlafplätze und andere Hilfen zur Klä-
rung der Krisensituation bereit. 

Hilfen zur Erziehung 

Wenn du und deine Familie mehr Unter-
Stützung im Alltag oder bei Problemen 
braucht, haben wir als Jugendamt ver-
schiedene Hilfen. 
Wir unterscheiden zwischen ambulanten 
Hilfen, teilstationären Hilfen und statio-
nären Hilfen. 

Familienhelfer*innen kommen regelmäßig 

zu euch nach Hause und unterstützen die 
ganze Familie bei Problemen, Streit oder 
schwierigen Aufgaben. 
Oder du bekommst persönlich eine pädago-
gische Fachkraft zur Seite gestellt, die dich 
bei allen Problemen berät und unterstützt. 

Teilstationäre Hilfe 

In eine Tagesgruppe gehst du gemeinsam 
mit anderen Kindern und Jugendlichen nach 
der Schule. Hier werdet ihr betreut, esst 
gemeinsam zu Mittag, macht Hausaufgaben 
und könnt miteinander spielen oder Unter-
nehmungen machen. Am späten Nachmit-
tag geht ihr dann wieder nach Hause. 

Manchmal gibt es auch Situationen, in 
denen Kinder oder Jugendliche vorüber-
gehend nicht mehr zu Hause leben können. 
Dann suchen wir mit euch eine Pflege-
familie oder eine Wohngruppe, in der ihr 
leben könnt, bis die Probleme gelöst sind. 
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Bei dieser stationären Hilfe ist das Ziel, 
dass sich die Situation zwischen euch so 
verbessert, dass du wieder dorthin zurück-
kehren kannst. Bis dahin könnt ihr regel-
mäßig telefonieren und euch besuchen. 
Als junge Volljährige werdet ihr bei der 
Verselbständigung unterstützt. 
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